Beitragsordnung der 7-Meilenstiefel 

( gemäß § 5 Pkt.3 der Vereinssatzung )

1. Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur         Entrichtung von Beiträgen und Gebühren an den Verein. Sie ist Bestandteil der Beitrittserklärung.

2. Der Mitgliedsbeitrag und die Aufnahmegebühren werden von der Mitgliederversammlung beschlossen. Gebühren legt der Vorstand fest. Die festgesetzten Beiträge treten rückwirkend zum 1.Januar des Jahres in Kraft, in dem der Beschluss gefasst wurde. Die Mitgliedsversammlung kann durch Beschluss einen anderen Termin festsetzen.

3. a) Die Mitgliedsbeiträge sind „Bringepflicht“  und durch die Mitglieder pünktlich zu entrichten. Als Zahlungstermin gelten die Kassentage der Monate April und Oktober. Die Beiträge werden halbjährlich durch den Kassenwart kassiert und abgerechnet. 

            b) Eine Beitragszahlung im Einzugsverfahren wird durch den Vorstand geprüft.

            c) Der Verein ist verpflichtet, die geleisteten Zahlungen zu erfassen und deren Verwendung nachzuweisen.

4. Beiträge pro Monat für Mitglieder                  2,-  €

Die Aufnahmegebühr in den Verein beträgt 10,- €

Die Austrittsgebühr beträgt 8,- €

5. Beitragsfreiheit 

Von den Beitragszahlungen werden folgende Mitglieder entbunden:

a) Mitglieder, die 2 Jahre dem Verein angehören

b) Ehrenmitglieder (vgl. § 10 der Satzung)

6. Beitragsrückerstattung

Bei Austritt erfolgt eine Rückerstattung für die gezahlten Beiträge nach dem Austrittsdatum. Die Rückzahlung erfolgt nach Prüfung eventuell bestehender Zahlungsverpflichtungen des Mitgliedes an den Verein und ist mit diesen zu verrechnen. Ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf Beitragsrückzahlung.

7. Beitragsschulden

a) Vereinsmitglieder, die ihren Beitrag vier Wochen nach Zahlungstermin nicht entrichtet haben, werden schriftlich gemahnt. Der Vorstand prüft einen Ausschluss vom laufendem Trainingsbetrieb.

b) Bei Zahlungsrückstand von acht Wochen wird das Vereinsmitglied vom Spiel- und Trainingsbetrieb vorläufig ausgeschlossen. Der Vorstand prüft die Einleitung eines gerichtlichen Mahnverfahrens.

c) Zahlungsrückstände von über zwölf Wochen werden mit Ausschluss geahndet. Der Verein reicht den Vorgang an das Zivilrecht weiter und kann bei Erfolg die Vollstreckung beantragen.

d) Beitragsschulden verjähren nach 4 Jahren beginnend mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem sie angefallen sind.

8.        Die Beitragsordnung tritt mit Wirkung vom 10.03.2004 in Kraft
